
Überplanmäßige Aufwendungen, 
 

die dem Kreistag gem. § 53 Abs.1 KrO i. V. m. § 83 Abs. 2 GO zur Zustimmung vorzulegen sind. 
 
Ergebnisplan 
 

Produkt / Budget Ergebnisplanposition 
Ansatz 

incl. Erm.übertragungen 
€ 

Überschreitung 
€ 

Begründung 

120110 Straßenbau und -
unterhaltung 

13  Aufw. für Sach- und 
Dienstleistungen 

1.035.218,36 671.826,21 Für die Sanierung von Kreisstraßen wurde eine Rückstellung i.H.v. 
300 T€ gebildet. Die insgesamt vier Kreisstraßenstrecken waren bereits 
Ende 2009 in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die dringend er-
forderlichen Instandsetzungen sollen in diesem Jahr nachgeholt wer-
den. 
 
Für die Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten  
werden von den Städten und Gemeinden tlw. bis zu drei Jahre rückwir-
kend Gebühren (sog. Regenwassergebühr) erhoben. Hierfür war die 
Bildung einer Rückstellung i.H.v. 381 T€ erforderlich. 
 
Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamthaushalts. 
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